
Benutzungsentgelte: Stand 15 April 2002 Halle Alte Kelter Halle Halle Halle Realschul- Hauptschul- Sonderschul- Bürgersaal Kultursaal Foyer
Änderung zum        18. April 2005

Affaltrach Eichelberg Eschenau Sülzbach Willsbach Turnhalle Turnhalle Gymn.raum Weiler Affaltrach Wiba/HoWiH
Anlage 3 zu den Allgemeinen Bestimmungen EUR EUR (zzgl. EUR EUR EUR (zzgl. EUR EUR EUR EUR EUR EUR
für die Überlassung von Hallen und Räumen Mwst. bei Mwst. bei 
der Gemeinde Obersulm unternehm. unternehm.

Nutzung) Nutzung)
Hauptentgelte

 1. Großer Saal
 1.0 Hallenbeschreibung
 1.01 Maße (ohne Bühne) 14 x 24 22 x 12.05 14 x 24 ca. 11,5x19,5 15 x 27 18 x 36 13 x 26 9 x 12
 1.02 Saalfläche (ohne Bühne) 336m² 275m² 336m² 224m² 405m² 648m² 338m² 108m² 159m² 141m²
 1.03 Bühne ja ja ja ja ja  -  -  -  -
 1.04 Besucherhöchstzahlen
1.041  - nur Stühle 462 441*) 410 306 572  -  -  -  - 145
1.042  - Tische und Stühle 342 372*) 312 192 438  -  -  -  -

 1.1 Veranstaltungen von Vereinen und Vereinigungen
(für vorgenannte Veranstaltungen Einheimischer
wird das Entgelt auf die Hälfte ermäßigt) 160 € 220 € 160 € 99 € 171 € 126 € 126 € 38 € 99 €  -

 1.2 Tanzveranstaltungen von Vereinen und  Vereinigungen
gegen besonderes Entgelt 160 € 192 € 160 € 96 € 167 € 82 €

 1.3 Gewerbliche Veranstaltungen und Veranstaltungen von
sonstigen Personen oder Vereinigungen, auch
Genossenschaften und Verbänden 252 € 299 € 252 € 152 € 269 € 116 € 116 € 39 € 145 €

 1.4 Kulturveranstaltungen von Vereinen und Dritten
(für vorgenannte Veranstaltungen Einheimischer
wird das Entgelt auf die Hälfte ermäßigt) 150 €

 1.5 Bei mehrtägigen zusammenhängenden Veranstaltungen
wird ab dem zweiten Tag die Hälfte des jeweiligen
Hauptentgeltes berechnet.

 1.6 Familienfeiern (für Veranstaltungen Einheimischer
wird das Entgelt auf 75% reduziert) 200 € 275 € 200 € 124 € 213 € 158 € 158 € 47 € 124 €

 2. Kleiner Saal / "Vereinszimmer" / Foyer

 2.0 Saalgröße 72m² 100m² 65m² 73m²

 2.1 Veranstaltunegn von Vereinen
(für vorgenannte Veranstaltungen Einheimischer wird
das Entgelt auf die Hälfte ermäßigt) 77 € 110 € 77 € 66 € 32 €

 2.2 Gewerbliche Veranstaltungen und Veranstaltungen
von sonstigen Personen oder Vereinigungen (wie 1.3) 115 € 165 € 115 € 115 € 39 €

 2.3 Bei gleichzeitiger Belegung des großen Saals und des
kleinen Saals ermäßigt sich das Entgelt nach 2.1 und 2.2
auf die Hälfte

 2.4 Familienfeiern
(für Veranstaltungen Einheimischer wird
das Entgelt auf 75% reduziert) 96 € 138 € 96 € 82 € 35 €



Halle Alte Kelter Halle Halle Halle Realschul- Hauptschul- Sonderschul- Bürgersaal Kultursaal

Affaltrach Eichelberg Eschenau Sülzbach Willsbach Turnhalle Turnhalle Gymn.raum Weiler Affaltrach
EUR EUR (zzgl. EUR EUR EUR (zzgl. EUR EUR EUR EUR EUR

Mwst. bei Mwst. bei 
unternehm. unternehm.
Nutzung) Nutzung)

 3. Nebenkosten

 3.1 Küchenbenützung bei Veranstaltungen
im großen Saal

 3.11 Bewirtschaftung mit Speisen 33 € 38 € ** 33 € 25 € 33 € ** 27 €

 3.12 Bewirtschaftung ohne Speisen 18 € 25 € ** 18 € 13 € 22 € **  -  -  - 13 €

 3.2 Küchenbenützung bei Veranstaltungen
im kleinen Saal/"Vereinszimmer"/Foyer

 3.21 Bewirtschaftung mit Speisen 18 € 18 € ** 18 € 13 € 18 € **  -  -  -  -

 3.22 Bewirtschaftung ohne Speisen 11 € 11 € ** 11 € 8 € 11 € **  -  -  -  -

 4. Heizkostenpauschale

 4.1 Die Pauschale wird berechnet, wenn die Heizungs-
anlage am Tage der Veranstaltung in Betrieb ist.
Über die Notwendigkeit der Beheizung entscheiden
die Gemeinde und die Veranstalter 33 € 38 € 33 € 18 € 33 € 27 € 18 € 8 € 18 € 20 €

 4.2 Kleiner Saal / "Vereinszimmer" / 
Foyer Hofwiesenhalle 8 € 8 € 8 € 8 € 8 €

 5. Stromkostenersatz

 5.1 Stromkostenersatz in €/Kwh 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € im Haupt- im Haupt- im Haupt- 0,10 € 20 € pauschal
entgelt entgelt entgelt

 5.2 Gaskostenersatz entghalten entghalten entghalten

nach gemessenem Verbrauch in Liter; der Preis richtet sich
nach dem jeweiligen Einkaufspreis zuzüglich Mehrwertsteuer

 6. Für Stuhlkonzerte werden die Gemeindehallen den örtlichen 
Musik- und Gesangsvereinen und Chören kostenfrei zur
Verfügung gestellt.

 7. Die Hallenverwaltungen können auf Antrag die Ausleihung von ** **
Geschirr und Mobiliar genehmigen. Die Leihgebühr betragen einheitlich:
je Geschirrteil 0,05 €
je Küchengerät 1,00 €
je Tisch 2,00 €
je Stuhl 0,25 €
Hinzu kommt eine Verwaltungskostenpauschale von            10 € ** **
Die Dauer der Ausleihe ist von den Hallenverwaltungen im
Einzelfall abhängig.

*) Besucherhöchstzahlen für den großen und den kleinen Saal
**) zzgl. Mwst (auch bei nicht unternehmerischer Nutzung)
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